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PRÄSIDENT TESAR (iinz 1 4  Uhr):  Ich er- 
offne die Sitzung. Das Protokoll der letzten 
Sitzung ist geschäftsordnungsmäßig aufge- 
legen; es ist unbeanstandet geblieben, dem- 
nach als genehmigt zu betrachten. 

Von der heurigen Sitziing haben sich en:- 
sdiuldigt die Abg. Cipin, Scherrer, Fuchs und 
Wiesmayr . 

ich ersuche um Veriesung des Einlaufes. 

SCIIRIFTFIIIRER (liezr): 
Vorlage des Kontrollamtes für  das Land 

NiederÖsterreich, betreffend Bericht über die 
Tätigkeit d t s  Fiiianzkontrollausschusses im 
Jahre 1962. 

Vorlage des Koctrollamtes fnr das Land 
NiederÖsterreich, betreffend Bezirksnaupt- 
niannschafren, Sonderbericht. 

1 Vorlage der Landesregierung, betreffend 
den Ges<tzentwurf, mit dem die Gemeinde. 

' beamteiigehal tsordnung 1956 neuerlich abge- 
l Lndert wird und im Jahre 1963 gebührende 

Sonder zahlungen erhöht werden ( 2 .  Ge- 1 iiieinclebeainLeiigeha1 tsordnungs-Novelle) . 

' Signiuiict, Kijriier, Hecheriblaickrier, Mondl 
/ ui;d Genossen, betreffend Maßnnhiiien zur 

ehesten Kundrnacliung eines Termiriplanes 
der offeiitlichcn Bauiätigheit in Niederöster- 
reich. 

Anfrage dcr Abg. Schlcg!, 'CVüger, Reiter, 
Laferl, Tesar, Schöberl. Dienbauer und Ge- 
DOssen an Herrn Landeshauptnianns;ellver- 
tretei DY. Otto Tschadek, betreffend die Ab- 
andeiung des Dienst1 echtes der Gemeinde- 
beaiiiteii. 

I Antrag der Abg. Andcrl, Dr. Litschauer. 

I 

Anfrage der Abg. Dr. Litschauer, Körner, 
Anderl, Binder, Mondl, Graf und Genossen 
an Herrn Landeshauptmannstellvertreter Ru- 
dolf Hirsch, betreffend den Rechnungsab- 
schluß des nö. Betriebsinvestitioiisfonds. 

PRASIDENT TESAR (nach Zuweisung des 
Einlaufes an die zustiindigen Ausschiissc huw. 
nistliiidtgen Regierttngsniitglieder): Wir ge- 
langen zur Beratung der Tagesordnung. Ich 
ersuche den Heriii Berichterstatter, Ahg. Hu- 
binger, die Verhandlung zur Zahl SO1 einzu- 
leiten. 

Beiichterstatter ABG. HUBINGER: Hohes 
Haus! Ich habe naniens des Gemeinsamen 
Landwirtscl-iaf ts- und Verfacsuiigsausschusses 
über die Vorlage dei- Landesregierung, be- 
treffend den Gesrwrntwuri', mit dem riss  
GrunLvcrkehrsgese;z abgeändert wild I LL bic- 
richten. 

Die Entscheidung der Obersten Gerichts- 
hofe und auch die Erfahrungen nach niehr- 
jähriger An\vrnduixg des Grundverkehrsge- 
setzes, LGRi. Nr 79/1950, in @er gdtrnden 
Fassung, machten es notwendig, einzelne Be- 
stimmungen dieses Gesetzes abzuändern. 

Der erstellte Ccsetzcntwürf enthält &ii¿ not- 
wendigen ,%nderungen. Er  fand eine weitere 
Erganzung und Abanderung durch den Land- 
wirtsciiaf ts- und Verfassungsausschiiß des 
Hohen Landtages. Im besonderen siiicl fiir 
den Gesetzentwurf folgende Enväguiigen 
maßgebend : 

3 1 wurde dahin ergänzt, da13 sich die Zu- 
stimmung auch auf land- und iorstwirtschafL- 
iiche Betriebe bezieht. Der ausdrückliclie 
Hinweis irn Regieruiigsentwurf, daß auch 
Erbubereinkoinrnen. Realteiiuilg und L-eiwil- 
lige Feilbietung zustiriixiiunocpflidii~~ airid, 
wurde iin vorliegenden En twürf als iiber- 
fliissig \\ eggelassen, zuniai diese als Reciits- 
geschal te unter Lebendeii anz'ischcii und be- 
reits gernä13 9 1 Abs. 1 des Gesetzes TuStirn- 
niuiigspflichtig sind. 
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In HiiikunEt soll für  die Entscheidung, ob 
t i n  GruiitistUck oder ein Betrieb land- und 
forstwir tschaftlicli ist, die Beschaffenheit und 
Eignung fur land- und forstwirtschaftlichc 
Zwecke und nicht mehr die im Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses vorhandene Nutzung 
maßgebcnd sein. Die Entscheidung daruber 
soll zur Gc.cvährleistung einer einheitlichen 
Gesetzesaiiwenduiig und zur Beseitigung je- 
dei Reclitsunsicherheit durch die Landesre- 
gierung erfolgen. 

Wenn iür  das örtliche Mitglied der Grund- 
\~erkehrs-Bezirkskommission gemäß § 4 Abs.2 
iit. d und a gefordert wird, daß es dem land- 
IvirtscliaTtlichen Berufsstand angehört, so 
würdc dieic Formulierung als zu wenig prä- 
zise angeseheii und gab zu Zweifel Anlaß. 
Zweifeilos ular mit dieser gesetzlichen An- 

Miiglied scin kann, die die Beurteilung der 
bauerlic~ien Verhaltnicse aiif Grund ihrer 
ber ullichen Tätigkeit am ehesten gewähr- 
leistet. Diese Voraussetzungen erfullen zwei- 
fellos der Eigentümer und Pächter eines 
bii~ie1-1 ichen Ret riebes. 

-,Li llLLLL n v z .  4 irii 5 3 soll der Geiiieiride 
ein Mitspracherecht geben, um für sie die 
.'vIögiiciikeir zur Wahrung kommunaler In- 
terisscii ZU schaffen. 

Wenn nach der bisherigen Fassung des 5 5 
Xbs. 4 iin abgekiir7ten Verfahren nur die 
Zustimmung zu einem Rechtsgeschäft im 
Sinne des 5 1 Abs. 1 erteilt werden konnte, 
w u d e  dieses Verfahren auf jene Fälle aus- 
gedeliiit, die Im Sinne des 5 3 Abs. 2 als nicht 
zustiminiingspf-liclitig festzustellen sind. Das 
V2rfalireri i>t für beide Falle gleich. 

Nach der derzeitigen Fassung des 9 7 des 
Gesil'Lres hann gegen die Entscheidung der 
Gruiidv2-r-kchi s-BeLirkskoinmission die Beru- 
fung ai! die Grundverkehrs-Landeskornmis- 
sion erhoben werden. Diese sollte nach der 
i?bsicht des Cesetqebers schon nach der ur- 
sprunglichen Fassung in letz'er Instanz ent- 
scheiden. Der Verfassungsgerichtshof vertrat 
jedoch in seiner jüngsten Rechtsprechung 
den Standpunkt, daß gegen die Entscheidung 
der Gruiidvei-kelirs-Landcskonimission der 
Rcchtszug an die L.andesregieiung als ober- 
stem Vollngsorgan des Landes geht, wenn 
nicht durch Gesetz ausdrüclclich etwas aiide- 
res bestiinm~ wird. Die Entscheidungen der 
Grundveikehrs - Landeskornmission unterlie- 
fen deiiiiiach der Berufung an die Landes- 
regierung Vom Berufungsrecht wird in den 
meisten Fallen Gebrauch gemacht. Dies hat 
i u r  Folge, daß in der glcicheii Angelegenheit 
in  der Lr?iidesebene zweimal entschieden wer- 
den mu1S, \vodurcli das Verfahren erheblich 

-,-d.-., ,,-ng gcniciiit, da6 nur eine solche Person 

- 
I,-,- "^..^ A l . . .  

crschwert und verzogert wird. Z u  seiner Be- 
schleunigung und Vereinfachuiig soll daher 
der Rechtszug bei der Grundverkehrs-Landes- 
koinmission enden. In die Grundverkehrs. 
Landeckorniiiission wurde in Anlehnung an 
Art. 133 Z. 4 Bundesverfassungsgesetz ein 
iiich ter aufgenommen; und gleichzeitig wurde 
Liusgespi ochen, daß auch die übrigen Mitglie. 
der in Ausübung ihres Amtes an keine Wei- 
sungen gebunden sind. Hiedurch soll jeder 
Zweifel an e1;ier sachlichen Behandlung aus- 
geschlossen werden. 5 8 des Gesetzes niußte 
soinit neu gefafit werden. 

Obwohl die Zusammensetzung der Grund- 
\lerkeiiis-Landeskommissic~ im Sinne des 
Art .  133 Z. 4 Bundcsverfassungsgesetz zur 
Folge hat, daD die Eeschwei-de an deii 
Verwaltuiigsgerichtshof ausgeschlossen ist, 
ivurde iin Abs. 8 die Anrufung dieses Ge- 
riclit,hofes u;is Grüiideii der Rechtsstaatlidt- 
keit ausdrücklich für zulässig erklärt. 

Die Regelung des 3 8 Abs. 3 soll den Ge- 
meinden ein Mitspracherecht zur IVahrung 
der sich aus 3 10 Abs. 1 lit. b und c ergeben- 
den Interesser, auch im Ecrcfüngsrcrfzihren 
gewi hrleisteii. G m  dem überörtlichen Cha- 
rakter Rechnung zu tragen, soll die Bestel- 
lung dieses Mi tgliedes durch die Landesregie- 
rung gemäß Abs. 4 erfolgen und dementspre- 
chend der Vorschlag hiezu von einer über- 
ortlichen ICstitctim in der Landescbcnc cr- 
stattct werden. 

Der Verwaltungsgerichtshof steht auf dem 
Standpuiikt, daß nach 9 9 Abs. 1 des Gesetzes 
nur geprüft werdeii kann, ob da5 Rechtsge- 
sch9ft ini Hinblick auf die Vertragspartner 
md den Vertragsgegenstand an sich geeignet 
ist, baurriidie Interessen zu verletzen. ES 
darf somit auf die Interessen dritter Perso- 
nen nicht Rucksicht genommen werden. 
Zweck des Grundveikehrsgesetzes ist es aber, 
die Interessen der bestehenden bäuerlichen 
Bctriebe zu schiitzen. Die Auslegung des 9 9 
Abs. 1 in diesein Siniie sollen die irn ncuen 
Xbs. 2 deinonstrativ aufgezählten wesent- 
liclien Tatbestände gewährleisten. 

Uni eine einlieitliche Praxis zu erzielen, war 
es erfo!*derlich, die Eegriffc ,,Landwirt" unet 
,.bäuerlicher Betrieb" zu deEinier.Cn. Die 
neuen Abs. 4 und 5 in1 9 9 tragen diesen Er- 
fordcriiisseii Rechnung. Die Definition des 
I~d~e~ l i c l i e i i  Betriebes in Abs. 5 lehnt sich an 
die Bestimmungeii des Anerbengcsetzes an. 
An  Stelle des ,,Siebenfachen" wurde aber das 
„Dreifache" genommen, zumal ein Betrieb, 
der den dreilactien Durchschnittsertrag über- 
steigt. nicht niehr als b2iuerliclier betrachtet 
werden kann. 
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Nicht selten zeigt sich, daß gröl3ere Grund- 
äclien, die sich vorzüglich zu Aufstockungs- 

zweciceeii eignen, den Bauern nur deshalb 
verloren gehen, weil sie zur sofoi-tigen Auf- 
'Jringung des Kaufpreises nicht in der Lage 
sind oder nicht das gesanite Kau<oSjekt er- 
werben können und daher alr Intercsscnt 
nach der Auffassung des Verwaltungsgerichts- 
hofes nicht berücksichtigt werden können. 
jn einem solchen Fall soll eiii Siedluiigsunter- 
nehmen als Interessent zugeIassen werden, 
das die Grundstücke erwirbt, um sie den 
Bauern zu tragbaren Bedingungen für Auf- 
stockitiigsz\\ecke zu übereignen. Dieser Not- 
Ivendigkeit trägt der neuc Abs. 7 Rechnung. 
Er bezeichnet die derzeit bestehenden Sied- 
lungsun ternehmungen namentlich. 

Da nur wenige Gemeinden einen Regulie- 
ruiigsplaii besitzen, erwies sich die Bestim- 
niung des 9 10 Abs. 1 lir. b des Gesetzes als 
unzureichend. Die Neufassung ermöglicht 
eine bessere Berücksich tigucg der Interessen 
der Gemeinden an  ihrer baulichen, wirtschart- 
lichen und kulturellen Entwicklung. 

Dem 3 10 Abs. 1 des Gesetzes wurde eine 
neue lit. f in dem Bestreben angefügt, auch 
?ersone:i dm Erx:-b !:EU oder fmstwirt- 
schaftlicher Grundstüchc zu Si-möglichen, die 
nicht als Landwirte angesehen werden kön- 
nen. Ihnen obliegt der Beweis, dal; sie das 
Grundstuek zur Seibstbenirtschaftung ibeno- 
:igcn. Ca Wein~artEngründs~lcke eiiien WE- 
sen:!k!i h3h.r: e:i ErtrT.2 zkmerfex ur?d in der 
Regel kleine Flächen -aufweisen, wurde iin 
Interesie des Schutzes der Weinhauerbe- 
triebe das Flkichenausinaß für weinbaulich 
genutzte Grui:dstücke mit 20 ar festgesetzt. 

Nach cien bisheripw Besrimmungm der 
SSS 13 und 17 des Gesetzes ist im Verfahren 
zwischen dem Exekiitionsgericht und der 
Gr.iinciverliehr~knmmissirin der Grundver- 
kchrsrefcrerit des Uergbaueriihilfsfonds ein- 
gcschaliet. DieserTi kommt in der Praxis nur 
:lieh- historische Bedeutung zu. Seine Funk- 
tion üb t die nö. L3ndes-Landwirtschrifts- 
kammer aus. Sie soll daher an Stelle des 
Gruiidverkehrsreferenten in das Verfahren 
ci:itreten. Aus Griindcn Scr CSbersidit!ich!;eit 
des Geselzes wurde einer Berichtigung der 
mgcfuhrten Paragraphen im vorerwähnten 
Sinne die Neufassüiig vorgezogen. 

Die Erfzhrung zeigt, daß bei Zwangwer- 
\teigrrungen der Schätzvtcrt und das gering- 
\te Gcbot ini Einvernehmen zwisclizn dem 
!)eireibenden Glsubiger Lind dem Schuldner 
50 hoch erstellt wird, da& die bäuerlichen 
1 ntercssenren praktisch von vor.nliei ein aus- 
?schaltet !verden. Dies gilt besonders iur  die 
%ile des 5 151 -4bs. 1 EO., wcjnach der liich- 

ter iiber Antrag mit Zustimmung des betrei- 
benden Gläubigers das geringste Gebot auch 
ii¿;her als mit z\vei Dritteln des Scliiiuwertes 
feststellen kann. Dieser Vorgangsweise soll 
durch Äiideruiig des S 13 Abs. 1 dadurch Ein- 
halt gebotei: :verden, da8 im Fzi!e des 5 151 
Abs. 1 EO. das geringste Gebot der, Sch5tz- 
wert nicht überstcigen darf. Dieser stellt 
einen rcalcii Wert dar  und entspricht im 
weaeiti iiciieii dem Verkehrswert. 

Gemäß dem bisherigen 9 15 Abs. 2 des Ge- 
setzes niuß bei einer Zwangsversteigerung 
das Anbot des bäuerlichen Interessenten inin- 
deslens die HCn!ie des Meistbotes erreichen. 
Tm Falle des Hinauflizitierens der Liegen- 
schaft durch zahluiigskräftige Bieter über 
den Schätzwert hi-iaus sind die bäuerlichen 
Interessenten zur Entrichtung des Meistbotes 
vielfach nicht mehr in der Lage. Die Liegen- 
schaft verbleibt dann dem Meistbietenden, 
auch wenn er  kein Landwirt ist. Auf diese 
Weise wird das Grundverkehrsgesetz umgan- 
gen. Durch die Neufassuiig des Abs. 2 soll 
dieser Vorgangsweise entgegengetreten wer- 
den. Vom bäuerlichen Interessenten, der 
bei der Vers teigerungstagsatzung mitgeboten 
und dani t  sei2 1:iterrssr m der Liewncrknft 0 --"-----" 
bekuridet hat, kann nicht verlangt werden, 
daiS er einen höheren Betrag als den Schätz- 
wert leistet, zumal er einen realen Wert dar- 
stelit. Ei- kann daher auch den Gläubigern 
und dem Verpflichteten zugexatct werden. 
Hat i i r  bherliche I i i teressent bei der Ver- 
steigerung nicht mitgeboten, soll er wie bis- 
her da5 Meistbot entrichten. 

Der neue 8 17a regeit, wem und iii welclieii 
Fallen irn Verfuhren vor den Grundverkehrs- 
kommissicnen hrteiste!hng zukoxxzt. Der: 
Parteien steht in diesen Fällen auf Grund des 
allgemeinen Verwaltuii,asverfahreiisgesetzes 
i950 duz Berdungsrecht zu. 

Art. I1 Abs. 3 bestiminl, daß das Gesetz 
vom 28. Juni 1961, LGB1. Nr. 333, aufgehoben 
wird. Unter Z. 1 dieses Gesetzes wurde be- 
szinimt, dafi zur Entscheidung iiber ein Aus- 
lzinderreclitsgeschäft die Grundverkehrs-Lan- 
deskoii~missio~i zustiindig ist. Da diese künf- 
iig in letzter Instanz entscheiden soll, be- 
stunde gegen eine solche Entscheidung keine 
Beruf'ungsmöglichkeit. Dies widerspricht dem 
rechtsstaatlichen Prinzip. Die Grundverkehrs- 
Bczirkskoinniissionen sollen daher auch über 
Auslä~iderreclitsgescliäfte in erster Instanz 
entscheiden Das erwähnte Gesetz soll somit 
auFgehoben I\-erden. Die Aufhebung k2nn 
schon deshnjb erfolgen, weil die Bestimmung 
unter Z. 2 dieses Gesetzes als lit. k des 3 9 
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Ahs. 2 in den vorliegenden Entwurf aufge- 
nommen wurde. 

Ich erlaube mir daher, nainens des Geniein- 
siineii Landwirtschafts- und Verfassungsaus- 
scliusses Iolgeiideri Antrag vorzulegen ( l ies t )  : 

,,Der Hohe Lündtag woile beschließen: 
1. Der vorliegende Gesetzentwurf (siehe 

Landesgesetz vom 21. November 1963) u-ird 
genehmigt. 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, 
zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlucses 
das Erforderliche zu vcranlassen.'' 

Ich ersuche den Herrn Priisideiiteii, die De- 
batte einzuleiten bzw. die Abstimmung vor- 
zunehmen. 

PRÄSIDENT TESAR: Ich eröffne die De- 
batte. Zum Wort gelangt Herr Abg. Niklas. 

ABG. NIKLAS: Hohes Haus! Geschätzte 
Dumen und Herren des Ilohen Landtages! 
Wenn wir uns heute mit der Atanderung des 
i~iederösterreichischen Grundverkehrsgeset- 
z,es befassen, dann möchte ich dazu fest- 
stclkn, daß schon einige Male Abänderungen 
C I J . : J ~ ~  Gesitzcs d a i  iaiicitag besciiii tigieii, 
und zwar in den Jahren 1958, 1961 und 1962. 
ich wili nicht boshaft sein, aber ini a!.lge- 
meinen sind diese Änderungen tütsächlich 
No twendigkeit gewesen. Dei- Grundverkehr 
i i i  Xederösterreich hat ja in den letzten Jah- 
ren beachtliche Formen angenommen. Ich 
darf oetonen, daß die Tätigkeit der Boden- 
kredit- und Grunderwerbsgenossenschaft in 
Niederösterreich doch einigermaßen als Grad- 
messer angesehen werden kann; im Laufe 
dieser Jahre wurden über 12.500 Hektar Bo- 
den verkauft, die im allgemeinen zur .4uf- 
Stockung der kleinbäwxliclien Besitzungen 
herangezogen wurden. Aus einem Bericht des 
Iaidwirtschaftsministeriums wissen wir, daß 
im Jahre 1961 in ganz österreich rund 4.200 
Hektar zur Aufstockung verwendet wurden, 
wobei Niederösterreichs Anteil 2.100 Hektar 
beträgt. Das bewei- t ,  daK ani allgemeinen 
Grundverkehi auch die Grunderwerbsgenos- 
senschaft sehr großen Anteil hatte. Ich 
möchte damit betonen, daß der Verkauf bzw. 
Kauf ZLIT Aufstockung dienen soll. 

Bei den Verhandlungen in den Ausschüs- 
sen, die sehr intensiv geführt wurden und 
seht. langwierig waren, kamen wir zu dem 
Schlui3. daß diese Abänderung eine gewisse 
Auflockerung 'mit sich bringt. Ich möchte bei 
tonen, daß zum Beispiel Kauf und Verkauf 
dahingehend geregelt sind, da13 Pachtungen 
eine gewisse Erleichterung erfahren sollten, 
weil es in Nicderösterreicli große Flächen 
brachliegender Felder gibt. Solche Flächen 

?I: ... - .  

sind auch i:i Rea1:eilungsgebielen vorhanden; 
:ie können, weil eben die Pachtung durch 
Nichtlandwirte der Zustiinmurig der Grund. 
verkehrskominission bedarf, nicht an dcll 
Mann gebracht u.crclen, oder zu einem SC 

iiefen Pachtzins, da13 der Verpächter Irauni 
Intei'csse an einer Verpachtung hat. Wir dür- 
fen nicht vergessen, es gibt in Niederöster. 
reich vieie auslaufznde Höfe, deren Besitzer 
inorneiitan nicht zu übergeben oder zu ver. 
kaufen bereit sind, sondern einen Teil ihrer 
Wirtschaft verpachten wollen; die aber oft 
keinen Pächter finden, weil Einschränkungen 
bestehen. Wi r  haben in Niederösterreich ne- 
ben den Vollbauern zirka 40.000 Menschen, 
die die Landwirtschaft als Nebenberuf be- 
treiben, und diese, nieist Tagwerker, Hand- 
werker, wie Zimmerleute, Maurer U. dgl., 
sind doch am Dorfe draußen auch notwendig, 
sie lcben wenigsteiis in1 Winter von ihrer 
Landwirtschaft. Dazu kommen die Selbstän- 
digen im land~\irtscliaftlichen Gewerbe, wie 
Schmiede, Wagner usw., die zusätzlich eine 
Nebeceinnahme aus der Landwirtschaft 
brmchen.' Diese Leute haben doch seinerzeit 
als Seibstversorger den Tisch des Volkes zu 
decken gewußt; heute schließt man sie nach 
den Bestirnrnmgen der Grundverkehi-sge- 
setzes von größeren .Pachtungen aus. Ich 
glaube, das ist auch bedenklich, weil man 
damit der Landflucht noch mehr Tür und 
Tor Öffnet und die Eiitsiediung des Dorfes 
:loch inehr vorantreibt. 

Ini besonderen möchte ich sagen, daß im 
5 9 Abc. a urid b der ortsübliche Preis bzw. 
Pacht oder Verkauf verankert ist. Wir sehen 
also' daß bei den Verpachtungen Richtlinien 
der Landes-Landwirtschaftskammer über den 
Pachtzins zwar bestehen; aber ortsüblicher 
Preis beim Verkauf ist ein dehnbarer Begriff. 
Ich habe schon ini Ausschuß Zahlen erwähnt. ~ 

Die Preise schwanken zwischen 60.000 und 
100.000 S pro Hektar. Es ist richtig, da13 I 

Gruiidstüclie den Bauern und der Landwirt- 
schaft entzogen werden, lveil manche ihr 1 
Kapital aiiiegen wollen und Spekulation be- ' 1  
ireiben. Ich glaube, man miißte sich wirklich 
bemiiheii, den Verkehrswert aus der Boden- : 
1:eschaffenliei t hcrauszukris tallisieren, damit j 
nicht Uberpreise durch Melirbietende er- ' 
zwingen werderi. RiIöglicherweise sind es j /  
Gelcileu te, Gewerbetreibende, die eine Kapi- 
talsanlage vorhaben. Wir haben erreicht, da6 
die 40-ar-Grenze frei ist für die Selbstbewirt- 1 
schaftung, und ich glaiibe, das ist der Anfang i 
einer Verbesserung und Auflockerung des 
Grur,dverkelirsgesetzes. Wenn wir aber die 
40.ar, bzw. 20-ar-Grenze bei den Weingärten, 
betrachten, dann sieht es in der Praxis \ ~ e  

I 
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seiltlich anders aus. Solche Fliiclien sind ja 
fast nicht vorhanden; möglichei-n-eise in Real- 
teifungsgebieten, oder dort, wo Flurbereini- 
nuiigen bzw. Kommassierungen gemacht wer- 
den. ES sind verstümmelte Flächen, die den 
mzchaiiisierteii Landwirt uberliüupt nicht als 
Käufer reizen, weil sie ja scliwcr zu bearbei- 
ten sind. Die Fliicher, fallen d a m  sicher 
Menschen zu, deren Betriebe nicht mecliani- 
siert sind. Wie ich aber schon erwähnt habe, 
i5: eine Auflockerung durch das Gesetz im 
Gange. Meinc Fraktion wilxi daher diesem 
Gesetz die Zustimmung geben, weil wir glau- 
hen, da5 dies erst der Anfang ist, iind da13 
die Verbesserung des Grundverkehrsgesetzes 
nicht nur  der Bauernschaft, sondern dem 
ganzen Volke Niederösterreichs dienen solle. 
(Bei/cilZ bei der  SPO.)  

PKÄSIDENT TESAR: Zum Wort gelangt 
Herr Abg. Dip1.-Ing. Robl. 

AHG. D1PL.-ING. KOBL: Hohei- Landtag! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Der Hohe 
Landtag von Niederösterreich hat im Jahre 
1956 nach kuizein gesetzlosen Zustand das 
(;rundverlcehrsgeselz beschlossen und damit 
den Verkehr mit land- und forstwirtscliaf t- 
lichen Gruiidsiücken in unserem Bundes- 
lande geregelt. Der Landiag hat dies in der 
Absicht getan, der niederösterreichischen 
Land- und Forstwirtschaft DLW. dem Bestre- 
ben des bäuerlichen Berufsstandes ZÜ dienen, 
tim ireiwertientie Grundstüche in unserem 
Bundeslande in erster Linie jenen Interessen- 
ten ziiziispreclieii, die die Gewahr bieten, da8 
sie diesen Grund und Boden auch selbst be- 
wirtschaften, und die diesen Grund und Bo- 
deii auch zur Sic!ierung ihrer Existenz be- 
nötigen. Iin Jahre 1961 hat der Landtag eine 
Xovelle zu djesem Grunuverkehrsgesetz be- 
schlossen. Sie war notwendig gelvorden, weil 
:iuch im Bundesland Niederösterreich da und 
dort sclion Ausländer groRes Interesse an 
schönen, großen Waldgrundstückeil mit Ei- 
s n j a g d  zeigten und soIch¿t in guter schöner 
Beigbauerniage kaufen woiitcn. 

So rnuflie das Gesetz ergänzt werden. 
Niclitösterrei=!iisciie Staatsbürger können 
wit diesem Zeitpunkt nur dann in Nieder- 
3sterreich Grund und Boden erwerben, wenn 
ein Inlimder an den Grundstüchen kein In- 

esse zeigt. A~1c1.i im Jahre 1962 hat sich der 
Landtag abermals mit dem Grundverkehrs- 
Wsetz bcfaljt. Es niußte eine neuerliche !-b- 
aPderung erlolgc:i, weil dcr Wirkungsbereich 
der Gi.undvei.l<elirskomn~issiurien, die au i  
(LW C;ericIiisbcr.i~hsspreiigeI ausgerichtet wa- 
rcj1, auf den Sprengel des Bezirksbauern- 
kamnierbereiches abgestellt werden sollte. 

Im Juni dieses Jahres hat die niederöster- 
i-eichische Landesregierung dem Landtag eine 
\whältiiismäßig umfangreici-ic Novellierung 
 um Landes-Giund\,erkehi.cgcsetl. vorgelegt. 
Diese Novellierung ist vor allem aus drei 
Gründen 1101 kvcndig. Erstens hatten Obers:- 
zerichte in den ietzten Jahren mehrmals 2111- 
schieden, da6 bei einem Grundankauf bis 
2 Hektar die Person des Kaders gar keine 
Rolle spielt. Das heißt mit anderen -Worten, 
da& nicht nur selbständige oder hauptberuf- 
liche Landwirte Grundstücke bis zu diesem 
Ausrnafi erwerben sollien, sondern daß prak- 
tisch jeder wterreicher diese Grundstücke 
kaufen konnte. Ich möchte an Hand einer 
Verwal tuiigsgerich tshofen tscheidung hier auf- 
yeigen, wie beschwerlich es in der letzten 
Zeit war, Grundkäukn voll Nicht-Landwirten 
die Zustimmung ZLI versagen. 

In einem Gerichtsbezirk versagte die 
Grundverkehrskomrnission einem Rechtsge- 
schäft unter Hinweis auf die 35 9 bzw. 1 des 
Grundverkehrsgesetzes die erforderliche Zu- 
stimmung. In der Eegründunp wurde zum 
Ausdruck gebracht, daß der Käufer Auto- 
unternelimer niiL einem größeren Wagenpark 
sei. Die Bescli7.~~erdeführer, das heifit die Kiki- 
ler, bearbeiten selbst nur einen kleineli 
Weingarten, während der übrige Eigenbesitz 
verpachtet ist. In dieser Gemeinde sind je- 
ciocii mehrere bäueriiche Ret riebe, die LUI 

S tärkuiig ihrer Leistungsfäliigkeit Grücde be- 
iiÖtig1:Ii und deren Inhaber auch bereit und 
in der Lage sind, für die in Frage konnien- 
de Liegenschaft den ortsüblichen Verkehrs- 
wert zu bezahlen. Es wurde die Grundver- 
icehrs-Laiide-Lomniission in zweiter Instanz 
angerufen. Auch diese gab der Berufung 
keine FOlge. Die Grunaverkelirs-Landeskoni- 
mission erklärte, es liege in dem gegenstiirid- 
lichen Fall die Annahme nahe, daß das ZLI 
kaufende Grundstück ebznfalls verpachtet 
wer den soile, zuma! die Beschwerdeführer 
ein gutgehendes Transportunternehmen be- 
trieben und deshalb dieses Grundstück zur 
Existenzsicherung nkl-it benötigen. Es könne 
daher für den Grunderwerb kein wirtschaft- 
liches Moment erblickt werden, so da6 eine 
spekulative Kapitalanlage im Sinne der Be- 
stimmungen des Grundverkehrsgesetzes ZLI 
vermu teil sei. Der Beschwcrdeführer Iiat auch 
Segen diese Entscheidung angek3inpft; die 
i7ietlerösterreiclijsclie Landesregierung hat 
als letzte Instanz den Bescheid der Grund- 
verh-elir~-I~andeskommission bestätigt. Der 
Vrtr\valtungsget-iclitshof aber liat erklärt, daß 
die Zulassigkci t eines derariigen Rechisge- 
xhäl tes  bei cinein Grundstück ini AusmaiS 
von lveniger als zwei Hektar ohne Bedacht- 



' nalinie auf das Kaufinteresse drilter Perso- 
rlen ZU prüfen sei. Im gegenständlic!ieii Fail 
hat ein 5JicIitlündwirt 1,lU Hektar landwir-t- 
sciial'r.liciie Fläche erworben. Dies war ein 
sehr wesentlicher Grund, der die Landes- 
i.egicruiig3 \ ercinlaßte, eine Novelle zum 
c; run civer keii rsgcse tz Wei ier s 
inijchte ich sagen, daß es in der letzten Zeit 
irorgelioiiinien ist, da13 Grundstücke brach 
iiegeii blieben, aber nicht etwa deswegen, ivie 
der Herr Abg. Niklas meinte, weil der be- 
trefi'ende Landwirt diese Grunds tüclte nicht 
bewirtschafteii wollte, sondern weil der Ei- 
geiltumer die Absicht hatte, sein Grundstück 
zu einem Liebhaberpreis zu veräufiern, und 
weil in den bisherigen Bestimmungen des 
Gruridverkehi.sE.esetzes die Grundverkehrs- 
kominission nur dann mit einein Fall beEaßt 
\vurde, wenn es sich um eine land- oder forst- 
wirtschaftlich genutzte Fläche handelte. So 
blieb ebeii in dieser bestimmter1 Absicht das 
Grundstiick brach liegen, un i  es dann zu 
cinem Liebhaberpreis an eineh hiclitlandwirt 
veräufierii zu können, ohne die Grundver- 
keiirskommissioii mit dem Fall zu befassen. 
Es ge:iügtr in cleni einen oder anderen Fall 
eiw griii~iiid~ai-iitiiche Bestätiguiig, in der 
zum Ausdruck gebracht wurde, daß das 
Giuiidstück niclii. inehr landwirtschaftlicli ge- 
nutzt ist. Für die Landesregierung \var vor 
allem audi  der Grund maßgeblich, daß in der 
letzten Zeit sogar Zwan~sversteigerungen fiii- 
c ziert wurden, um berufsfremden Kreisen den 
Erwerb laiiclwirtscliaftliciier Grundstücke zu 
ermöglichen bzw. auf diese Weise durch die 
Uaschen des Gesetzes zu schlüpfen. Man fand 

ditgeber, und dieser belastete mit 
hrten Kredit das Grundstiick. Ein 

interner Kaufvertrag wurde sicherlich sofort 
vereinbart, ünd wenn dann der Kreditiieh- 
mer innerhalb der im Kreditvertrag vorge- 
sehenen Frist nicht in der Lage war, deii 
Kredit zurückzubezahlen, wurde die Zwangs- 
versteigerung eingeleitet, und bei dieser der 
Liebhaberpreis bezahlt, der von einem Laiid- 
Wirt, der an diesem Grundstück Interesse 
gehabi hatte, einfach nicht bezahlt hätte wer- 
den können. 

Der Gemeinsame Landwirtscliaftsausscliu~ 
und Verfassungsausscliiiß hat  sich in viei- 
Sitzmgen m d  der LJnterausschufS in einer 
Sitzung mit dieser Materie sehr eingehend 
befaßt. Wenn cs auch anfangs schien, als ob 
es sehr schwierig wäre, hier eine ertr2igliclie 
Basis zu Eindcri, so dürfen wir feststellen, 
da13 iii deii Ausschüssen, aber vor allein auch 
in den Klubs sehr erfolgrciciic Arbeit gelci- 
stet wurde. So hat der Klub der österreichi- 
schen Volkspartei in Ergäiizuiig und Abände- 

vorm kgen . 

rung diext- Rcgieruilgs\,orlafe in nicht weiii. 
ger als 31 Punkten Äniicruiigen als \vi.iii. 
schenswert in Vorschlsg grl:i-aciit. Aucli die 
S P ö  hat gei-ingfügige Ändcrungen gcwiinsclil. 
1:s ;vurdt: ciiescn Wünschen ciucii teilweise 
Rechnung rziragen. A~is diesen Darlegungen 
geht e i r ideu i i~  hermr, da15 die Novelle zun1 
Gi-und\.e:.keIii sgese tz notwendig \\rar, uiid 
ciaß die Vorlage auch sehr griinndlich behaii. 
delt {vurde. 

Al s  Vertreter der Landwirtschaft möchte 
ich allen .4bgeordnetcn, die sich mit diesei. 
Materie befalit haben, in erster Linie den 
-3% tglicdei-n des Aussciiusses und des Unter- 
ausscliusses für das Verständnis und die Mii- 
wirkung herzlich daii!cen. Die Laiidwirtschaf t 
braucht ciii gutes Crur,dv9rkehrsgesetz. Das 
Waiiptziel der üsterreichischeii .4grarpolitii; 
ist die Verbesserung der Agrai-struktur. 
Wenii auch die Kommassierungen Lind dic 
Melioratioiieii mithelfen, die Agrai-struktur 
zu verbessern, so ist deniiuch die Grundaui- 
Stockung die bedeutendste Akifiiiahme aul 
dieseiii Gebiet. Es steht fest, da& der Öster- 
reichisdien Landwirtscilaft ailjä11rlicii tau- 
sendc liektar Grund ünd Bcdcn entzogcn 
iverden, claß die LandokLschaft ihre Produk- 
?ionsstät ten nicht vernielircn kann, weii 
durch Sieciluii~sriiai3nahmeii, durch Abtre. 
tung ~ o i i  Grund uiid Boden Eiir StraReii. 
Eiseiibahneii usw., für  Indust riegründungen 
allj5iirlic!i der Grund und Eodeii für die 
i ~ i i i d ~ i i t ~ c h a f t  weniger wird. Die Landn.irl- 
schaf t hat f ü r  diese Mafinrihmeii imnier Ver- 
ständnis gezeigt, und gerade der 3 10 der 
Grund\ie?-&eiirsgestJtzes sieht Ausnahmen vor, 
in deiieli irii Grundverkehr die Grund.ver- 
keh rskorii miss ion, ~venn* ein Grundstück en t- 
spreclicncl den baurechtlichen und sonstigen 
landesgesetzlichen Vorschriften für andere 
31s land- und forstwir:sthaEtliche Zwecke gc- 
widmet und seine Aufsciiließuiig vorgesehen 
ist, dic Zustiilimung ZLI erteilen hat. W'enn 
iveitcrs ein Grundstück z ~ m i  Zwecke de, 
Wohiibaues oder zur Erfüllung öffentliclier, 
gemeinnütziger oder kuitureller Aufgahcjl. 
zur Errichtung oder Vergröfieiuiig eine]- gc. 
werbiicheii, iiidus Li-ielkii oder bergbauliche.11 
An!age bestimmt ist, so hat die Lanchvirt- 
schalt fiir ciiese Belange imn-ier Verständni- 
gezeigt. Uiircli die hohcii Bodenverluste 
den aber die IatidwirtschaftIicheii Betriebe 
uiid vor allein die bäuerlichen Produktions- 
stlittei-i iiliiiier kleiner. Es dari  auch nicfli 
ciiirch Überl'rciiidung des Grund uiid Bodeil? 
ein Teil der sclbst3ndigen Bauern zu PScI1, 
tc rii wci~cicn . Zum Verkauf gelangende G runci- 
siücke soilcii daiier in erster Linie 
Eauerii ernwrben ' werden können. Der Herf 

.> 
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Abg. Nihlas hat die Tätigkeit der Boden- 
k1 edit- und Grundcnverbsgenossenschaft auf- 
rezeigi. Diese mag wohl eiii Gradmesser Iür 
den Grundccrkehr in Nicderösterreich sein. 
Wenn dcr Hcrr Abg. Nihlas iiii AusschufS 
feststellte, daß die Crundverkehrsf 3!le i:i 
Niedervsterreich immer weniger werden, 
jii~iß ich sagen, daß sich das vielleicht aiil' dir 
Xufteiluiig grbl3erer Betriebe beziehen mag, 
auf den Cbergang von ehemaligen Fiug- 
plätzen us'cv. in die Hand von Bauern, aber 
keinesfalls auf den Verkehr mit Eiiizelgrund- 
stücken, denn der Verkehr mit Einzelgrund- 
stücken wird von der Jjotlenkredit- uiid 
Grunderwerbsgenossenschaft ja nur dann re- 
gistriert, wenn der betreffende Käufer auch 
um einen Agrarinvestitionskredit ansucht. 
Dagegen können wir feststellen, daß gerade 
iin heurigen Jahr der Grundverkehr in Nie- 
derösterreich ein sehr bedeutendes Ausmaß 
angenoriinieii hat. So wurden schätzungs- 
weise bisher bereits 4.000 Grundkzufe bci 
den Bezirks-Grundverkehrskommissionen er- 
ledigt; allein 2.400 Ansuchen um Gebühren- 
befreiiiiig für diesen Grundstückkauf wurden 
bisher schon beim Amt der niederösterreichi- 
schen Landesregierung eingereicht. 

ich habe vorhin ausgeführt, daß alljähr- 
lich der Landwirtschaft bedeutende Flächen 
Grund und Boden entzogen werden. Hat dic 
lanciwirtschaitliche Nutzfiäche in Gesamt- 
Österreich irn Jahre 1937 ~!,356.000 lia brtra- 
gen, so wur& auf Grund der statistischen 
Erhebungen im Jahre 1962 nur h e h r  eine 
solche von 3,041.000 ha festgestellt; das heißt, 
da6 von 1937 bis 1962 der österreichischen 
Land- und Fors twii iscliaft eine landwirt- 
schaftliche Nutzfläche vor, 31 5.090 ha entzo- 
gen worden ist; in den Jahren 1956 bis 1962, 
also innerhalb von sechs Jahren, waren es 
40.000 ha. Beim Ackerland sieht die Situation , 
iiocli viel ungünstiger aus, als bei der 
lan dw;rtschaf tI iciien Nutzfläche. Betrug das 
-1ckerland im Jahre 1937 noch 1,976.000 ha, 
50 standen der Landwirtschatt irn Jahre 1956 
:1ur mehr 1,569.000 ha und im Jahre 1962 
sogar nur mehr 1,639.000 ha Ackerland zur 
Vcrfuguiig. Der Rückgang an Ackerland 
beiru: iin Zeitraum von 1937 bis 1962 
337.600 ha, bzw. von 1956 bis 1962 30.000 ha, 
das heiiit, daß der Landwirtschaft pro Jahr 
j.000 ha Ackerland - von 1961 auf 1962 sogar 
8.000 iia - verloren gingen. 

DXs Herzstück des Grundverkehrsgesetzes 
-. wie dcr Herr Berichterstatter sagte - ist 
\W11 der 9 9. In diesem 3 9 wird in erster 
l-iliie die Grundaufstockui-ig behandclt. Die 
Best iriiinungen dieses Paragraphen verhin- 
dern eine spekulative Kapitalanlage; durch 

diese Bestimmung wird auch Waldplünde- 
riingen das Handiverk gelegt. Der Absatz 1 
des tj  9 lautet wörtlicli: „Die Grundveikehrs- 
kommission hat ihre Zustimmung nicht zu 
erteilen, wenn das Rechtsgeschäft dem alige- 
meincii Interesse an der Erhaltung, Stiirkung 
oder Schaffung eines leistungsfähigen Bauern- 
standes und, soweit ein solches nicht in 
Frage kmiint ,  dem Interesse an der Erhal- 
tung uiici Schaffung eines wirtschaitiich ge- 
sunden, mittleren oder kleinen landwirt- 
scliaftiichcii Grundbesitzes oder an dem Ue- 
sland eines rationell bewirtschafteten, für  
die Versorgung der Bevölkerung mit Boden- 
erzeugnissen wichtigen Großbesitzes wider- 
streitet.'' Demnach sollen vor allem jene 
Landwirte Grund und Boden ankaufen kön- 
nen, die ihn zur Vergrößerung des Betriebes 
und damit zur Verbesserung der landwirt- 
schaftlichen Existenzgrundlage benötigen. 
Voraussetzung bei allen Grundkäufen ist die 
Bezahlung des ortsüblichen Veikehrswei tes; 
bei Versieigerungen des Schätzwertes, der 
vom gerichtlich beeideten Sachverständigen 
errechnet wurde. Im tj 9 wird darüberhinaus 
bestimmt, daß Landwirte nicht nur die Mög- 
lichkeit haben sollen, in der eigeneri Ge- 
meinde Grund und Boden zu kaufen, sondern 
dalS sie diesen auch in den umliegenden Ge- 
meinden z~iin ortsüblichen Verkehrswsrt er- 
werben können. Dies ist wohl dznn notwen- 
dig. \venn sich erstens in der Gemeinde kein 
1 n icressznt bzxi. kein aüfstuchünEsSc76üIfii- 
ger Betrieb beFindet u r J  zweitens ein Sohn 
in einen Bauernnof einer anderen Gemeinde 
einneiratet und ihm vom Vater als Heirats- 
gut Grundstücke mitgegeben werden. Der lj 9 
definiert auch, wer als Landwirt anzusehen 
ist und wann von einem aufstockungsbedürf- 
iigen bäuerlichen Betrieb gesprochen weiden 
kann. Bei der Aufstockung wurde nur eine 
Grenze nach ohen fesrgelegt; eine Festlepng 
nach unten ist infolge der Verschiedenheit 
in der landwirtschaftlichen Produktion, durch 
die Bodcnverhäl tnisse und viele andere maß- 
gebliche Faktoren bedingt. nicht möglich. 
Schließlicl-i sind wir schon immer dafür ein- 
geti-etcn uiid werden es auch in Zukunft tun, 
da& Landarbeiter, iortsclirittliche nebenbe- 
riiflichc Landwirte und Handwerker in der 
Gemeinde die Möglichkeit haben soilei:. 
Grund und Boden zu erwerben, wenn sie 
diesen zur Selbstbewirtschaftung benütigen. 

Die SPO hat nun den WLinsch geäde r t ,  
men möge eine Grenze nach unten festlegen. 
Aus dcn oben angeführten Gründen konnten 
wir uns nicht entschiießcn, eine festc Hand- 
habe in das Gesetz aufzunehmen und da- 
durch gerade den Kleinen, den Landarbeitern 
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USW. künfiighiii die Mögliciilteit zu nehmen, 
Si-Lind imd B[~iei i  zu erwerben. 

ASgcordiieter Niklas hat sich eingehend 
iu i t  der Pachtung befai3t und erwähnte, da& 
sc1:on Isiid\l;ii-tsci?aftlicl~e Nutzi'läclien bradi  
l jegm,  weil nieinLind bereit sei, sie zu bear- 
beiteii. Einigen Bürgermeistern ist sicher be- 
kannt, wie scliwierig es in letzter Zeit war, 
die Cl'iiieinciegruiidstüclte weiter ZLI \wpiich- 
1 en. Die C;enieiridegrundstücke waren bisher 
immer in kleine Parzellen zerteilt, in der Re- 
gel lagcn sie weit abseits vom Dorf, so daß 
- einerseits bedingt durch die ivleclianisie- 
rung, ariderwsei!s weil es auf Grund der 
wirtschaTtlichen 'Jerliäl tnisse nicht mehr not- 
wendig war, zusätzlicli ein Schwein zu füt- 
tern - gerade diese Pachtgrundstücke r7on 
den Gemeincieii von nebenberuflichen Land- 
wirten zurückgeiasseii wurden. Die Gcmeiiidc 
s d i  sich iii so und so vielen Fällen veranlaEt, 
diese kleinen Grundstücke zu größeren Flä- 
chen zusaiiiinenzulegen, uni dafür einen Päch- 
ter zu finden. 

Es freut uns, da8 es möglich war, mch  
diesein Gesetz die Ki=derösterreichiche Sied- 
Iu;ig~~e:~iis~,ItaT: cliid &C Iand\i:irtsdlaf:!l~~c 
Eodenkredii- uiid Grunder\Yerbsgenossen- 
schaf t deii bäueriicnen Interessenten gleich- 
zusreiien. Es ist gerade bei größeren Grund- 
käulen oft* notx\rendig, rasch zu handeln; und 
CS ist daiin nicht leicht, innerhab kiirzester 
Zeit die bäuerlichen Interessenten zusammcn- 
zubringen, um einen größeren Besitz zu er- 
werben. Z u  diesem Zweck ist es notwendig, 
da3 wwohl die Bodenkredit- und Grunder- 
~~,erbsgenosseiisciiaft als auch die Nieder. 
ös terrcichische Siedlungsgcscllscliaf t diesen 
landT.vii-:sChaftIiciier; Interessenten gleichge- 
stellt sind. 

Abgeordneier Niklas ist des weiteren auch 
auf  die Ausnahim im 3 10 Abs. 1 lit. f einpe- 
gangeil. ich habe soeben erwähnt, da3 es 
auch nebenberul'lichen Landwirten möglich 
sein soll, küiifiigiiin bis zi? 40 ar Grund und 
Budcii zu erwerben, w e m  sie diese Fläche 
zur Selbstbe\virtscliaf'tung benötigen. Er hat 
bedauert, da& gcrade beim Weinbau eiiie 
Einschränkung erfolgte. Nun wissen wir um 
das Los unserer haup tberufliclien Weinhauer, 
sei es in der Wacliau odcr in der Südbahn- 
gegerid, die oft n ~ i r  40 oder 50 a r  Weingarten- 
fläche besitzen und davon zur Gänze ihren 
Lebeiisuri terhd t bestrei teil müssen. Gerade 
m n i  Schutze dieser kleinen Weinhauer haben 
wir gröljten Wert darauf gelegt, da& bei den 
Wcinlia~iern ciiic EinsclirZnkung von 40 a r  
auf 20 ar erfolgt. 

Der 3 9 bcral3t sich auch mit der speku- 
lativeii Kapitalsanlage. Eine solche ist ins- 
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besonders ctaiin gcgeben, ~veiiri aus der- be- 
rufiicheii Tätigkeit des Erxverbers oder ~ U S  

seiner Cntf ernutig von1 Gruiidstück zwingeiic{ 
geschlossen werden kann, da13 er zur Selbst- 
hewirtschaftung nicht in der Lage ist, oder 
der Erwerb iiur zum Zweckc der Verpach- 
tung ei.CoIgt, oder eine ordnungsgemiiße Be. 
~::irtscJtaEtung nicht zu erwarten ist. Wir 112. 

beii besondercri M7ei-i darauf gelegt, daß diese 
I-iestiiiiniung 'liber die spekclativc Kapitals- 
anlage nicht nur ailgemein in das Gesetz auf- 
geiiomiiieii wurde, sondern ' dezitiert erklärt 
wurde, wann eine solche anzunehmen isi. 
Grund uiid Boden ist eben heute eine sehr 
~vertbestäiidige Kapitalsanlage. Es ' werden 
sehr häufig Ljebhaberpreise bezahlt. Die Er- 
iragslage in  der Landwirtschaft ist aber 
durchaus i1icht so günstig, da13 auch Land- 
wirte solche Grundpreise bezahlen könneii. 
Je mehr Grund und Boden von Berufsfrem- 
deii erworben wird, umsomehr steigen auch 
die Uodeiipreise für  die Landwirtschaft. 
Bauern soiie11 freiwerdeiide Pachtgrund- 
stücke zur Sicherung ihrer Existenz auch 
kauien könneii. Es wäre für die landwiri- 
schaliiiiiieii interessenten ein .%iila3 zur Ver- 
sch~lduiig, wenn sie zu hohe Grundpreise 
Yaiilen mü8teii. 

Der Herr Berichterstatter hat auch er- 
wähnt, daß der Instanzenzug verkürzt wer- 
den ist. Die Landesregierung wird iin Grund- 
verkehr künftighin als 3. lnstanz nicht nielii. 
belafit werdeii. Es entscheidet also die Lari- . 
des-Grundverkehrskomniission in oberster 
Instanz. Selbstverständlich ist auch künftig- 
hin die Anrufung des Verwaitung-sgerichts- 
IioFes inöglich. Nach dem Gesetz des Jahres 
1956 - das hat auch der Verwaltungs,oerichts- 
hof bestätigt - wollte der Gesetzgeber eine 
3. Instanz - die der Landesregierung - im 
GI-undverkehr nicht eingeschaltet haben. Laut 
Erkenntnis des Verfassuiigsgerichtshofes - 
es bezog sich auf einen sLeirischen Grund- 
vei-kehrsfdl - wurde eben die Landesreyie- 
rung in das BeruCuii£;verfaiiren eingeschaltet. 

Neu ist, da13 der- Litndec-Grundverl<elirs- 
Itoriirnission ein Richter als Mitglied ange- 
hört; alle anderen Mitglieder sind weisungs- 
ungebunden. Dadurch ist wolil in der Rechts- 
sprechuing die Objektivität gewährleistet. Der. 
lierwaituiigsgcriciitshof wird künftighin gp 
\vi13 nur inehr in Ausnahmefällen angerufei? 
i\;ei-dix niüsscn. 

M i t  dem Grundverkeiirsgese~z ist gleich- 
zr i  tig auch eine Verlval tungsvereiiifach~n~ 
crfolgl, weil ja das Verfahren abgekürzt ist. 

Wir Iiabeii auch der Bciziciiung eines Ge- 
iiieiiidr\-eriretcrs gerne die Zustimmung gs- 
gcsbeii, weil die Gemeinden in jenen Fä!len. 

I 
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in denen ihre Interessen iin Grundverkehr 
berührt werden, auch ein Mitspraclierzcht 
haben solleil. 

Durch die neuen Bestimmungen wurde 
wch  eirie sehr eingehende Aiideriing bei 
i:wangs\ ers teigerungen vorgesclilageii. Es Soli 
damit die Reclitsunsicherhcit in gewisseil 
Grenzf äIIeii bcscitigi werden. Eurch klare 
Besiimmungen soll es nicht mehr möglich 
sein, durch die Maschen des Gesetzes LU 

schlüplen. nie iieue gesetzliche Regelung soll 
iiun dazu führen, daß künftig im Versteige- 
rungsverfahreii vom Grundvei kehrsrefereri- 
ten Landwirte als Käufer nominiert werden 
konnen uiid den Zuschlag erhalten sollen, 
wenn sie im Versteigerungsverfahren mitge- 
stiniriit haben uiid bereit und in der Lage 
sind, auch den Schätzwert zu bezahlen. 

Infolge der sehr umfarigreiclien Novelle 
zuni Landes-Grundverkehrsgesetz wäre es 
wünscliznswert, wenn das Gesetz in seiner 
Gesamtheit x erlautbart werden konnte. 

Wir ei warten, daß die ergänzenden Bestim- 
mungen des Grundveriielirsgesetzes, die 
heute beschlossen werden, ausreichen, um 
Spekulationen beim Grundkauf auszüschal- 
teil uiid zu verhindern, daß hauplbri ufiidlc 
Land\virte und Hauer immer mehr zu ab- 
hängigen Pachtern werden. Wir hoffen, mit 
Hilfe des Grundverliehrsgesetzes die Agrar- 
struklur in unserem Bundesland schrittweise 
711 1 erbessern und freiwerdende Grundstücke 
in das Eigentum der i3aueiii zu überführen, 
um damit im Hauptagrarland Niederiister- 
reich die bestellenden bäuerlichen EsisteilZen 
zu sichern, aber auch die Ernahrung der Be- 
i ölkerung aus der heimischen Produktion zu 
gewalirleisten, so daß die Lanciwirtschafi ein 
wertlolles Glied der österreichischen Volks- 
wir!schatt bleiben kann. (Beifall bei der 
OVP.) 

PRASiDENT TESAR: Zum IVort gelangt 
Herr Abg. Staatssekretär Kösch. 

ABG. ROSCH: I-Ioher Landtag! Sehr ver- 
c h r k  Daiiicn und Herren! Es sind haupt- 
dAilid! vier Griiiide, die mich veranlaßt 
iiabcn, iiach den Ausführungen meiiies Partei- 
treundcs Niklas und des Herrn Abg. Rob: zu 
dieser Gesetzcsvoi-lage das Wort zu ergreifen. 
Dei. eiste ist, da6 der Herr Abg. P.obl sehr 
klai Lind deutl;cli meinte, ciic Landwirtschal t 
braucht so ein G1-~indverkeIirsgcsetz, u n d  da- 
her begrüljt er - und damit seine Partei - 
$lies? Novelie und überhaupt die gebaintc 
Rcgclung des Gruiic~verkehrs aul dem land- 
iinil 1orsiwirtscliaFtliciieii Sekto i .  Damit heirie 
Mifivershndnisse cntsteiicn, und insbcson- 
dere aus dcr Tatsache, daß die Sozialistische 

Partei dieser Novelle heute zustimmen wird, 
keine ialschen SclilulSfolgerui~gen abgeleitet 
werden kbnncn, gestatten Sie mir dazu einige - crunds5tziiclie Feststellungen. 

Sicherlich braucht die Landwirtschaft in 
diesem Staate eine Regeluiig - dem ver- 
schließen wir uns absolut nicht -, die vei- 
hiiidcit, Grund und Boden zu spekulativen 
Kapilalsaiilagez~~i-ccken zu enverben; Grund 
und Bodeii so zu entziehen, daß damit Mi&- 
brauch getrieben werden kann. Auf dieseni 
Sektor sind wir uns einig. Wir glauben nur, 
da13 all das, was vorliegt - nicht in der heu- 
tigen Novelle, sondern in dem Stammgesetz 
des Grundverhelii-sbzsetzes -, weit übcr die- 
sen Zweck und über diese Absicht hinaus- 
geht, und leider Gottes keine klare eindeutige 
verfassuiigsrcchtliche Regelung dafür gebo- 
ten erscheint. 

Man muß das ganze irgciidwie historisch 
sehen. Das Staatsgrundgesetz vom 12. Dezem- 
ber 1876 hat irn Art. 6 festgelegt, daß es je- 
dein Staatsbürger in österreich freisteht, 
Grundstiicke zu eruerben oder zu veräußern. 
Au1 diesem Grundsatz des Staatsgrundge- 
setzes aufgebaut, erschiene ja jeg!icl,e Ein- 
schränkung des Verkehr5 iiii t ialid- iiiii! feist- 
wirtschaftlichen Grundstucken ais ini Wider- 
spruch LU dem Art. 6 des Staatsgrundgeserzes 
stehend. Einer solchen Auffassung warer! 
auch schon einige Staatsbürger, sie haben 
\i. 5 zu diesem Zwccke schon in der 1. Ze- 
publik und Uar!ii iii drl- 2. Republik an den 
Verfassungsgerichtshof gewandt und ge- 
meint, alle GI undverkehrsregelungen - also 
auch noch aus der Zeit, wo sie in der Kom- 
petenz des Emdes  lagen - widersprächen 
in Wirklichkeit dem Staatsgr undgesetL. AI t.6. 
Der Verfassungsgerichtshof hat dann in ei- 
nem Erlienntnis eine sehr interessante aber 
- ich glaube, das ist auch iiiibestritten - 
einigerinafier, angefochtene Kechtsmeinung 
niedergelegt, die heute noch unsere verfas- 
sungsrechtliche Basis für diese Regeiung dar- 
stellt. Er hat gemeint - in Konsequenz der 
Ausluhruiigen seiner sogenann ten Versteiiie- 
rungstheorie -, Konipetenzartikeln der Ver- 
iassuiig seien so auszulegen, wie sie seiner- 
zeit bei Erlassung gemeint wa.en, also, was 
sie betroffen haben. Und er  kam zu einem, 
wie ich glaube, sehr eigenartigen Schluß, 
namlich, da15 das Staatsgrundgesetz in1 Art. 4 
seinerzeit nur die Unterscliiedlichkeiten in 
den Klassen uiid Ständen in Beziig auf Eigen- 
tum \oii Grund und Boden und ihre Beseiti- 
gung gemeint hat. Damals hat es gewisse 
Unierschicdc gegeben: die Groljgruiidherr- 
schaft, die Grundlierrschaff und die Uiiter- 
Lnnengruiidlieriscllaft. Das wurde aufgeho- 

I -  
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ben, und damit auch die Differenzierung aus 
diesen drei Abliängigkeitsverhältnissen, und 
Ditlerenzieruilg in Dominikalgüter, Urbarial- 
Zuter und Rustikalgüter. Das ist aufgehoben 
worden, sonst nichts. Wie gesagt, das ist 
die Auffassung des Verfassungsgerichtshofes, 

' und die ist heute selbstverständlich die 
Rechtslage, auf der diese Grundverkehrsge- 
setze beschlossen werden. Ich glaube aber, 
man sollte dennoch daran gehen - und das 
möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen -, 
vielleicht in gemeinsamer Arbeit die ord- 
nungsmäßige, verfassungsmäßige Grundlage 
herzustelien. Sie werden zugeben müssen, 
daß diese Auffassung natürlich immer wieder 
umstritten und umkämpft werden wird. Es 
mui3 ja SO sein, denn was W+ heute hier 
inacheii, oder was wir mit dem Grundver- 
kehrsgesetz gemacht haben, bedeutet nicht 
mehr die Unterscheidung zwischen Domini- 
kal-, Urbariai- und Küstikalgütern. Es gibt 
keine Unterscheidung mehr zwischen Grund- 
herrschaft, Bürgern und Untertanengrund- 
herrschaft. Das ist richtig, aber es ist eine 
andere Klassenunterscheidung. Ich schaffe 
auf der einen Seite Lne Grundbesitzklasse, 
iiiid auf clci aidereri Cziie steht eine, 6ie 
nichts hat. Und die Grundbesitzklasse, die 
verewige ich, indem ich sage, jeder der Ei- 
wiilünicr eiiles Grundes ist, darf auch einen 
dazu erwerben und der bleibt ihm erhalten. 
Der nichts h i t ,  der darf keinen kriegen. Also 
die grundsätzliche Idee, selbst wenn ich den 
Ausführungen des Verfassungsgerichtshofes 
sinngemäß folge, führt zu einer völligen Ver- 
kehrung der Unterlagen, wie wir sie heute 
hier sehen. Ich darf daher festhalten, da13 
u i r  gruiidsiitzlich gegen die Regelungen des 
Grundverkehrsgesetzes, der Grundverkehrs- 
rechte, wie sie derzeit in Österreich bestehen, 
sind. Ich darf noch einnial wiederholen: 
Nichts gegen SchutzbestiiIirnungeiI gegen spe- 
kulative Ankaufe, aber alles für die Freizügig- 
keit der Staatsbürger. Eigentlich müßten wir 
uns da' mit Ihnen viel näher treffen, wenn 
wir für eine Freizügigkeit sind, als es sonst 
immer bei diesen Gesetzen den Anschein hat. 
Wie gesagt, es ist aber momentan nicht mög- 
lich, zu einer anderen Regelung zu kommen. 

Als dann iri der Zwischenzeit noch dieses 
unglückselige Durcheinander mit den Kompe- 
tenzverschiebungen von der Bundesebene auf 
die Landesebene kam, lvurdc das Problem 
nur noch schwieriger. Der üund sagte also, 
nach Artikel 10 der Bundesverfassung stünde 
ihm da5 Recht zu. Zufälligerweise habe ich 
mir das gestern noch angesehen; das Lehr- 
buch des Professors Adamovich, herausgege- 
ben 1953, bringt noch eine sehr eingehende 

Begründung,barum es Bundeskompetenz ist, 
und das Erkenntnis des Vertassuiigsgerichts- 
hofcs bringt fünf Monate später unter Vor- 
sitz desselben Professors Adaniovich eine ein- 
gehende Begründung, warum es nicht Bun- 
deskompetznz ist, also waruni es in die Lan- 
derkonipetenz übergegangen ist. Im wesent- 
lichen spielt das aber keine bedeutende Rolle, 
ob es sich uni eine Bundes- oder Länderkom- 
petenz handelt. Es hat nur einen Nachteil, 
namlich den, daß damit jetzt in Österreich 
das Grundverkehrsrecht neun Verschieden- 
iieiteii aufweist, denn jeder Landtag regelt 
es eigen, oder regelt es gar nicht, wie zum 
Beispiel das Bundesland Wien; und die an- 
deren acht Landtage regeln es alle nach ihrem 
eigenen Gesichtspunkt. Das führt also noch 
einmal zur Differenzierung der Staatsbürger, 
die unserer Meinung nach im Staatsgrund- 
gesetz eigentlich aufgehoben wurde. Ich 
möchte daher abschließend zu dieser Frage 
festhalten, daß wir, wie inein Freund Niklas 
gesagt hat, dieser Novelle zustimmen werden, 
weil sii: gewisse Lockerungen und Verbesse- 
rungen bringt. Dem Grunde nach heißt das 
aber nicht, daß wir uns jetzt vielleicht zu der 
Idee des Grunaverkehrsgesetzes seinein We- 
sen nach entschieden hätten. 

Der zweite Punkt, zu dem ich.sprechen 
möchte, ist eine Bemerkung des Herrn Abg. 
Robl. Es tu1 mir eigentlich leid, daß ich da- 
gegen - nicht viel, aber ein wenig - auf- 
treteii niuß, weil seine Bemerkung nicht den 
Tatsachen entspricht. Vielleicht war es auch 
Iiicht so gemeint. Der Herr Abg. Robl hat ge- 
sagt, man hat sich mit der Vorlage beschäf- 
rigt, die Usierreichische Volkspartei habe 
24 Abänderungsanträge gemacht, wir hatten 
auch einige Kleinigkeiten vorgebracht, und 
dann hätte inan sich geeinigt. Ich möchte nun 
die Darstellung ein wenig chronologisch er- 
gänzen. Als diese Vorlage der Landesregie- 
rung im Sommer dieses Jahres vorgelegt 
wurde, hatten w i r diese 24 Einwendungen. 
Sie erinnern sich, wir haben im Juli in einer 
gemeinsamen Sitzung des Verfassungsauc- 
schusscs und Landwir tschaftsnusschusses, die 
uiigef2älii- 3 Stunden dauerte, Ihnen Punkt 
tür Punkt unsere Einwendungen vorgebracht. 
(ZiviscJzcIzrIit Abg. Dip1.-Ing. Robl.) Daß es 
dann zu keiner Abstimmung kam, ist nur 
einem uiiglucklichen oder glücklichen Zufall 
zuzuschreiben. Sie werden sich noch er- 
innern, daß wir darüber gesprochen haben, 
daß das Gesetz, so wie es die Landesregie- 
rung vorgelegt hat - wobei wir unsere 24 
oder 22 Einwendungen hatten -, verabschk- 
det werden Soli. Es kam nur zu keiner 
Sitzung des Ausschusses, denn unser verehr- 
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:er Herr Präsident Woridi-ak als' Vorsitzendei- 
des Verfassungsausschusscc erkrankte leider 
plötdicli und dcr Herr Abg. Hirrnann war 
durch eine Sitzung der Landes-Hypothehen- 
anstai t uiiabköiiimlich. Trotz unseres Ange- 
imtes, auch in den Abendstunden zu tagen, 
Itoiinle man aber nicht voraussagen, waiin 
die Silzüi1g der Laiid¿.s-IJlypot!;eheiiails:alt 
beende1 sein werde, und so wurde die Be- 
handluiig des Gesetzes auf den Herbst, ver- 
schoben. Ini Sommer hat sich dann der Klub 
der österreichisclien Volkspartei damit be. 
schäftigt. Jcii darf noch einmal daran erin- 
nern, da13 der Abg. Rcubl ,bei der Eröffnung 
der Beratungen ini AusscliuB sagte: „Sie se- 
hen, wir haben uns mit Ihren Abänderungs- 
snträgcn von1 Sommer beschsftigt, haben 
ihneii zum allergrößten 'Teil Rec1inui:g ge- 
tragen; uiid wir nehmen an, daß dieses Ge- 
setz in allerkürzester Zeit verabschiedet wer- 
den kann." Wir haben dem zugestimmt und 
!iabcii gesagt: Jawohl, das ist richtig." 

Das vielleicht zur K!arstetlung, denn so 
wie es Abg. Robl gesagt hat, hat es anders 
gek1cngc.n. Wir haben.gar nichts dagegen ge- 
habt, soixiern nur die österreicliische Volhs- 
partei hat etwas dagegen gehabt, gegen dieses 
tieseiz und hat diese 24 Anträge gebracht. 
Das nur  zur Klarstellung. De facto ist es so, 
da8 dic Vorlage dann vom Klub der Öster- 
reicliisclien Volkspartei abgeänderi wurde 
!ind 1117 wesentlichen m c h  imsere Zustim- 
mung fand. dns isr aner jetzt etwas gdiiZ 
anderes. als \vas uns im Juli vorgelegt wurde, 
m d  zwar in den wesentlichsten Punkten; ja 
in manchen Dingen ist es sogar in das Gegen- 
teil verke!irt worden. Und hier stimmen wir 
mit Ihnen überein. Ich möchte insbesondere 
aul das hinweisen, was Abg. Dip1.-Ing. Robl 
mhilirte, nämlich die Anrufung des Verwal- 
:u!igs="ci-i-hishofes. Erinnern Sie sich doch, 
i n  der ursprünglichen Vorlage der Laiides- 
i-egierung \mi' es ja umgekehrt, da sollte 
.ja der Verv~~~ilrunssgericlitshof ausgeschaltet 
iverdeii. Da. xvurde von der Bestimmung des 
Artikels 133 Abs. 4 der kundesverfpssung 
!<ein Gcbrauch geinacht. Das heißt alsc, es 
b+Lirde gcsagt, sofci-ne es sich um eine Kom- 
inissioii handelt, die unabliC 7noio e.m zusamnien- 
secetzi ist, mit einem Richter, gibt es keine 
Berufung an die Landesregierung, sie ent- 
scheidet endgültig. Und der Artikel 133 sagte 
dann ausdrücklich, die Anrufung des Verwal- 
iu*igsgcriclitslioCes ist in dieseni Falle nicht 
miiglicli, es sei d e m ,  das Gesetz stellt es aus- 
driickiicl-i fest. Das ist jetzt geschehen. I n  
cicr Vorlage der Landesregierung war das 
aber anders. Drii:i sonst wäre ja die Stellung- 
nahme der iiiederösteri-eichischen Ilandels- 
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kammer vöilig sinnlos gewesen, die sich mit 
Leidenschaft dagegen ausgesprochen hat. Es 
ware die St eilungiiahnie der niederös terrei- 
chischen Laiidarbeitskanimer völlig sinnlos 
gewesen. die sich sehr entschieden dagegen 
ausgesprochen hat. Die haben sich ja claslialb 
dagegen ausgesprochen, weil das ursprüng- 
!ich entliulien war. Um diese Frage Ebzu- 
schlielicii, giaubc ich sagen zu können, daß 
es bei gemeinsamen Beratungen zu einer ge- 
meinsamen Formulierung dieser Dinge kam. 
Wobei ich wieder sagen möchte, da8 nichi 
alle binge enthalten sind, die wir uns vor- 
gestellt haben. Ich betone, auf Grund unserer 
Y m-undszitzlichen Haltung würden noch viel 
menr Lockerungen notwendig sein. Es ist 
dies aber immerhin schon eine wesentliche 
Verbesserung. 

Zu einem Punkt, den der Herr Abg. Robl 
angeführt hat, möchte ich noch Stellung nqli- 
men, damit er nicht irrtümlich aufgefaßt 
wird. Einer meiner Parteifreunde hat bei den 
Seratuiigen Bezug auf den 5 9 Abs. 5 genoni- 
men, der die ominöse Größe für einen bäuer- 
lichen Betrieb zum Inhalt hat. Der Herr Abg. 
Robl hat das heute so daigestellt, als ob wir 
hearitiagi liii~teii, e h e  untere Grl1iz.c: einzü- 
führen. Herr Ingenieur, ich mochte bitten, 
bleiben wir doch bei dem, was war. Der Mo- 
tixenbericht - und auf das wurde hingewie- 
sen - sagt, daß dieser 5 9 Abs. 5 in Anleh- 
ni:ng an das Anerbengesetz getroffen wo:.Uen 
ist. A!lerdiiigs iiiit zwei wesentliclien Uiiiei- 
schieden. Das Anerbengesetz sieht ungefähr 
die doppelie Größe vor, grob gerechnet, mit 
der Faustregel, und hat nach unten eine 
G r e n x .  Es ist nicht sehr sinnvoll, in einem 
Motivenbericht zu sagen, diese Forrriuliri ung 
erfolgte in Anlehnung an das Anerbengesetz, 
aber es ist ganz anders geregelt. Es ist nur 
halb so groG und unten gibt es keine Grenze. 
Xui diese Di krepanz hat also mein Partei- 
freund hingewiesen und gemeint, daß, wenn 
wirklich eine Angleichung an das hnerbeii- 
gesetz erfolgen soll, auch eine Untergreiizz 
cingeldii-t werden müßte. Das isr aber nicht 
so aufzufassen, daß wir für eine Unter- 
grenze sind, sondern unigekelirt, man soll 
nicht Bedehuiigen zum Anerbzngesetz her- 
stelien, u o  sie effektiv nicht vorhandcii sind. 
Da6 die ldee des GröiknausrnaDes aus der 
sejnerzei tigen Regciung des Anerbengesetzes 
gekommen ist, ist sicher. Eine sehr enge Be- 
ziehung, wie es zuerst den Anschein hatte, 
ist aber nicht hergestellt. Das sind die drei 
Gründe meiner Wortmcldung zu den AusCüh- 
rungen des Herrn Abg. Kobl. 

Zum SclilurS eine kompliziertere, aber viel- 
lciclit auch etwas UnangeneLmere Sache. Dei. 
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Herr Bericliterstatter hat in seinem Motiven- 
bericht cineri Test zitiert, von deni ich fest- 
steilen niu13, claß er erstens weder ini ALIS- 
schuß beraten, noch beschlossen wurde und 
;iLIch iiiclil mit dem-Gesetz in Einklang steht, 
soriderii irrtümlich aus der alten Vorlage der 
iandesregierung herübergerutscht zu sein 
scheint, wobei vergessen wurde, diesen Text 
zu ändern. Das habe ich zuerst angenommen. 
Als aber I-iei-r Ing. Robl zum Schlusse seiner 
.4~sfi;hrungcn fast glcidilautende Formulie- 
rungcn brachte, inußte ich Feststellen, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, daß das 
hier Gesagte mit dem Gesetzestext und den 
Beschlüssen des Ausschusses nicht überein- 
rtimmt. Wir können daher diesen Teil des 
Moticenberichtes nicht zur Ker: itnis nehmen 
tiiid stelleri lest, da6 er falsch ist. Es dreht 
sich um folgendes: Auf Seite 11 des Motiveii- 
berichtes, den der Herr Berichterstatter vor- 
gelesen hat, IieiRt es im Zusammenhang mi r  
5 15 Abs. 2 des Gesetzes im 3. oder 4. Satz: 
Jurih die Neufassung dcs § 2 soll dieser 

. Vorgsngsweise entgegengetreten werden. 
Vom bäuerlichen Interessenten, der bei der 
VersieiC~!"!"Crrltzuilg mitg-boten und damit 
seiii iiltei-tsse ar, der Liegeiischaft bekunckt 
hat, Imin nicht verlangt werden, daß er einen 
höheren Be trag als den Schätzwert leistet, 
zumal er einen realen Wert darstellt." Ähn- 
lich hat es Eerr  Ing. Robl zum Schluß gesagt. 
Er hat  zenieint, daR, wenn es also dann k i  
solchen maiiipulierten Versteigerungen zu 
eineni echten Verkauf kommt, der Mitbieter 
nur den Schätzwert zahlen solle. 

Meine IJianien und Herren! Das war in der 
ursprünglichen Vorlage. Jetzt ist es anders. 
iii dem im Gesetz beschlossenen Text lautet 
es  folgeiideririaßeii: „Das Gericht hat dein 
rechtzeitig naiiiliaft gemachten Bieter den Zu- 
schlag zu erteilen, wenn sein Anbot, falls er 
bei der Vei-sieigerungstagsatzung mitgeboten 
hat, mindestens die Höhe seines dortigen An- 
botes, das jedoch iiicht unter dem vom Gesetz 
festgesetzten Schätzwert liegen darf, sonst 
mindestens . . . usw. darstelIt." Während also 
soivohl cier Berichterstatter als auch Abg. 
Robl gemeint haben, da13 höchstens der 
Sc1iätzwei.t gezahlt zu werden braucht, steht 
das mit dein Gesetz nicht in EinIrlang, sofi- 
dern cs ist der Betrag zu bezahien, den der 
Bieter niitgebotcn hat, und dieses Mitangebot 
darf nicht unter dein Schatzivei-t liegen. Es 
ist wohl ein großer Unterschied, ob etwas 
nicht unter dem Schätzwert oder nicht iiber 
dein Schätzwert liegen darf. Ich muß daher 
t'eststelieii, ciaß dieser Teil des Berichtes, der 
von1 Herrn Berichterstqtter aus dem Motiven- 

bericlit verlesen wurde, nicht dem vorgeleg- 
ien Gesetzentwurf entspricht. 

Iiii ubrigen darf ich abschließend noch eiii- 
mal ei.klären, da13 das, was mein Freund 
Nililas festgehalten hat, nämlich, daß wir 
selbstverständlich der Verbesserung des 
G iwidvei-kchrsgese tzes unsere Zustimiiiuiig 
erteilen, nicht bedeutet, da8 wir damit dem 
Stai~iingesetz unsere Zustimmung geben, son- 
dern vielinehr der Mcinung sind, man sollte 
die gcsainte Regelung auf eine korrekte, nicht 
mehr von den Juristen umstrittene rechtliche 
Basis bringen und sich auf das beschränken, 
\\las unbcciiiigt notwendig ist, ohne dadurch 
die Freizügigkeit des Staatsbürgers mehr ein- 
zuschränken, als für den Zwcclc erforderlich 
ist. (Bcifall  l inks.)  

PRÄSIDENT TESAR: Zum Wort .gelangt 
der Herr Abg. Laferl. 

.4BG. LAFERL: Hohes Haus! Meice sehr 
geehrten Danien und Herren! Die Zahl 501 
über die Abänderung des Grundverkehrcge- 
setzes hat für uns nicht nur einen verlas- 
cungsrechtlicheii, sondern einen ideellen Sinn. 
Es geht hier uni Grund und Boden in uiibe- 
ieni Heimatland. Der Bauer ist ja derjenige, 
der das tägiiche Brot zu erzeugen und den 
Tisch deb österreichischen Volkes zu decken 
hat. Wie Herr Kollege Roh1 schon eingehend 
ausgeführt hat, gehen dem bäuerlichen Besitz 
jährlich Iiuiiderte und tausende Hektar 
GrLuid ver!oren. Wenn man mit offenen Au- 
gen durch das Land fährt, sieht man es ja: 
da und dort einc iieue Leitung; und jene, die 
in cier Nähe der Autobahn wohnen, wissen 
an1 besLcii, \vieviele hunderte und tausende 
Heklar Gruna - und oft der beste - für 
diese Erlordernisse gebraucht werden. Die 
Bauern haben hiezu immer ihre Zustimmung 
gegeben, weil sie das gesamte Voiksinteresse 
sehen. Es ist klar, daß man auf der anderen 
Seite den Schutz haben will, daß dort, WO 
bäuerlicher Grund verkauft wird, nur der- 
jenige diesen kau@ soll bzw. kann, der ihn 
auch selbsr bewirtschaftet. Hier sind wir 
einer lvleicung. Spekulative Zwecke lehnen 
wir ab. Da6 auf diesem Gebiet sehr viel spe- 
lcuiiert i!iii-d, Hohes Haus, das wissen alle 
Abgeordneten beider Fraktionen. Da brau- 
chen wir uns gar nichts vorzumachen, weil 
wir es tiiglicli sehen. Daher haben wir uns 
eingeiieiid mit diesem Gesetz befaßt, habe11 
alle Schichten der Bevölkerung berücksich- 
tigt und im OVP-Klub mit vielen Interessen- 
vertrcicrri beraten und diese Aiigelegcnheit 
behandelt. Herr Staatssekretär Rösch! Es 
hätte nicht ihrer Mahnung bedurft, denn wir 
wissen schon, wo der Schuh drückt und was 
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hier für alle Bevölkerungskreise von Nutzen 
ist. Das möchte ich schon dazu sagen. 

Meine sehi geehrten Damen und Herren! 
Heute, iri Zeiten des Uberflusses, wo es alles 
gibt, was das Herz begehrt, fragt man klarer- 
weise nicht nach jedem Stück Grund und 
Bodeii. Gerade wir im Raume von Wiener 
Neustadt können, gemeinsam mit der Stadt 
Wieiier Neustadt, ein Lied davon singen, was 
es Iieii31, Not zu leiden, eine katastrophale 
Nut, wie sie bei uns geherrscht hat. Es ist 
ja heute alles wieder selbstverständlich ge- 
ivordeii. Viele der Herren sind vielleicht in 
der Tscliechei geweseIi, und viele haben Un- 
garn besucht. Sie können uns bestimmt er- 
zählen, was Not heißt, denn dort gibt es närn- 
lich noch eine. Nehmen wir nur die Zucker- 
rübe und den Zuckerpreis am,Weltmarkt. Da 
sehen Sie ganz deuilich, wie gut es ist, wenn 
der österreichische Bauer das erzeugt, was 
die Bevölkerung braucht. Sie wissen alle, daß 
der Zuckerpreis am Weltmarkt um zwei bis 
drei Schilling höher liegt als bei uns in öster- 
reich. Sehen Sie, meine lieben Freunde, da 
muß man vor dem Bauern eine Verbeugung 
machen. Man muß ihm für seine schwierige 
Arbeit, die nicht immer bezahit wird, danken, 
denn es ist nur der österreichische Bauer, 
der den Tisch des ganzen Volkes ieichlich 
deckt. Das wissen wir. Herr Kollege Rösch, 
vieIleicht haben Sie auch in der Arbeiter-Zei- 
lung von1 14. Juli 1963 den Artikei gelesen, 
wo groß iniL der Uberschrift steht: „öVP- 
Diktatur in Niederösterreich". Der ÖVP-Ent- 
Wurf enthält, um nur ein Beispiel anzufüh- 
ren, eine Bestimmung, daß bei der Zwangs- 
versteigerung des Eigentums von Landwirten 
nirhl das Meistangebot gilt. Die Grundver- 
kehrskoniinission soll das Recht haben, zu 
verlangen, daß der Zuschlag einem von ihr 
genannten Käufer erteilt wird, und zwar 
auch dann, wenn dieser lediglich bereit ist, 

den Schälzwert oder gar das darunter lie- - oeiide Mindestangebot zu geben. 
Meiiie sehr geehrten Damen und Herren! 

Im Gesetz steht kiipp und klar „den Scliätz- 
wert", und wenn der betreffende Interessent 
beim Bieten mit hinaufgeht, bitte, dann wird 
ihm das Grundstück zugesprochen. Eines 
noch: Dieses wichtige Gesetz soll kein Streit- 
objekt sein und soll keine Differenz herauf- 
beschwören; es ist das Gesetz, das wir alle 
begrüßen, uni jede Spekulation hintaiizuhal- 
!en zum Wohle unseres Bauernstandes und 
zum Wohle des gesamten österreichischen 
Volkes. (Beifall bei der ÖVP.) 

PKÄSIDENT TESAR: Die Rednerliste ist 
erschöpft, der Herr Berichterstatter hat das 
Schlußwort. 

Berichterstatter ABG. HUBINGER: Ich 

. 

verzichte auf das Sclilußwort. 

PRÄSIDENT TESAR: Wir kommen zur Ab- 
stimmung. (Nach Abstimmung iiber das Ge- 
setz als Ganzes sotvie über den Antrag des 
Genzeinsanieiz Landtvirtschaftsausschusses 
und ~erlassungsatrssckusses): An g e n o ni- 
m e n. 

Somit ist die Tagesordnung der heutigen- 
Sitzung erledigt. Es werden sogleich nach 
dem Plenum folgende Ausscliüsse ihre Nomi- 
nierungssitzungen iin Herrensaal abhalten: 

Der Gemeinsam-e Bauausschuß und Wirt- 
schaftsausschuß, der Finaiizausscliuß und der 
Gemeinsame Verfassungsausschuß und Kom- 
munalausschul3. 

Die nächste Sitzung wird im schriftliche. 
Wege bekanntgegeben werde.. 

Die Sitzung ist geschlossen. 
(Schlu13 der Sitzune t im 15 Uhr 22 Minu- 

ten. 1 


